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Zuschuss für den Erwerb von erneuerbaren 
Energiequellen, energiesparenden Haushaltsgeräten 
und Regenwasserrückgewinnungsanlagen 
Inkrafttreten ab: 01.01.2025 

 
 

 
Bedingungen für den Erhalt kommunaler Zuschüsse 
 

• Genehmigung staatlicher Zuschüsse: Für den Erhalt eines kommunalen Zuschusses ist eine 
Genehmigung für staatliche Zuschüsse durch das Umweltministerium erforderlich (Nachweis durch 
offizielles Schreiben des Ministeriums). Dies gilt nicht für den Kauf von Haushaltsgeräten. 

• Antragsformular: Das vollständig ausgefüllte Formular der Gemeindeverwaltung ist erforderlich. Es ist 
auf der Internetseite der Gemeinde sowie direkt bei der Gemeindeverwaltung erhältlich. 

• Kontrolle durch den technischen Dienst: Durch die Annahme des kommunalen Zuschusses ermächtigt 
der Antragsteller den technischen Dienst der Gemeinde, die entsprechenden Arbeiten vor Ort zu 
überprüfen. 

• Verjährung der Zuschüsse: Der kommunale Zuschuss muss innerhalb eines Jahres nach dem 31. 
Dezember des Kalenderjahres, in dem die staatlichen Zuschüsse bewilligt wurden, beantragt werden. 

• Maximale Förderhöhe: Die Summe aus staatlichen und kommunalen Zuschüssen darf 100 % der 
Gesamtkosten des Projekts nicht überschreiten. 

• Nachweispflicht: Die Gemeindeverwaltung kann weitere Belege im Zusammenhang mit den 
bezuschussten Arbeiten und Dienstleistungen anfordern. 

 

Nachhaltige energetische Sanierung 
 
Für nachhaltige energetische Sanierungen berechnet sich die finanzielle Unterstützung der Gemeinde wie folgt:   

 

 

 Bezeichnung des sanierten Elements Prozentualer 
Anteil der 
staatlichen 
Unterstützung 
(inkl. Bonus) 
(%) 

Höchstbetrag der 
kommunalen 
Beihilfe für ein 
Einfamilienhaus 
(EUR) 

Höchstbetrag der 
kommunalen 
Unterstützung für 
ein 
Mehrfamilienhaus 
(EUR) 

1 Außenwand (an der Außenseite 
isoliert) 

25% 1.000 € 4.000 € 

2 Außenwand (isoliert auf der 
Innenseite oder Innenseite 
kombiniert mit einer Isolierung auf 
der Außenseite) 

25% 1.000 € 4.000 € 

3 Dachisolierung oder obere 
Bodenplatte gegen unbeheizten 
Bereich 

25% 1.000 € 4.000 € 
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Technische Installationen, die erneuerbare Energiequellen nutzen 
 
Für technische Anlagen, die erneuerbare Energiequellen nutzen, berechnet sich die finanzielle Unterstützung 
der Gemeinde wie folgt: 
 

 Bezeichnung der betroffenen technischen 
Installation 

Prozentualer 
Anteil der 
staatlichen 
Unterstützung 
(inkl. Bonus) 
(%) 

Höchstbetrag der 
kommunalen 
Beihilfe für ein 
Einfamilienhaus 
(EUR) 

Höchstbetrag der 
kommunalen 
Unterstützung für 
ein 
Mehrfamilienhaus 
(EUR) 

1 Thermische Solaranlagen 25% 625 € 1.875 € 

2 

Wärmepumpen (Ersatz einer alten Heizung 
durch eine Heizungswärmepumpe, 
unabhängig davon, ob es sich um ein 
Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus 
handelt. 

 
Bedingung für 

staatliche 
Beihilfe nicht 
anwendbar. 

 
 
 

1.000 € 

 
 
 

1.000 € 

 

Installation einer Regenwasserrückgewinnungsanlage 
 
Für die Installation eine Regenwasserrückgewinnungsanlage kann ein kommunaler Zuschuss in Höhe von 
maximal 25 % der staatlichen Subventionen (max. 250 €) beantragt werden. 
 
Voraussetzung ist die Erfüllung der Bestimmungen der großherzoglichen Verordnung vom 14. Mai 2003. 
 

Zuschüsse für den Erwerb von Haushaltsgeräten 
Welche Haushaltsgeräte kommen für den Zuschuss in Frage? 
 

• Geschirrspüler 

• Waschmaschine 

• Wäschetrockner 

• Kühlschrank 

• Gefrierschrank 

• Kombigerät aus Kühl- und Gefrierschrank 
 
Alle Geräte müssen der Energieklasse A entsprechen. 
 

Die Bedingungen für den Erhalt des Zuschusses 
 

• Antragsformular: Das vollständig ausgefüllte Formular der Gemeindeverwaltung. 

• Kaufnachweis: Eine Kopie der bezahlten Rechnung mit Kaufdatum, Marke und Modell des Geräts. 

• Energieklasse-Nachweis: Der Eurolabel-Aufkleber, der die Energieklasse des Geräts angibt. 

• Entsorgungsnachweis (nur für Kühl- und Gefriergeräte sowie Kombigeräte): Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Entsorgung des Altgeräts. 
 

Der Zuschuss beträgt 100 € pro Gerät. 
Pro Haushalt kann für denselben Gerätetyp einmal alle fünf Jahre ein Zuschuss beantragt werden. 
Der Antrag muss spätestens sechs Monate nach dem Kauf eingereicht werden.  

 
Informationen und Formular 

 


